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Sehr geehrte Mitglieder, 

am 24. September 2017 entscheidet sich, wer künftig
in Deutschland Regierungsverantwortung trägt und
wer die politischen Rahmenbedingungen auch für
unsere Branche bestimmt. Im Vorfeld der Bundes-
tagswahl wollten wir deshalb wissen, wer an der
Seite der Hoteliers und Gastronomen steht. 

Mit der DEHOGA-Wahlcheckliste haben wir in den
vergangenen Wochen die in der Bundesregierung
und in den Landesregierungen vertretenen Parteien
und deren Kandidaten in den Wahlkreisen mit den
Brennpunktthemen der Branche – wie Flexibilisierung
des Arbeitszeitgesetzes, steuerliche Gleichbehand-
lung aller Speisen und Hygieneampel – konfrontiert.
Nachstehend finden Sie eine Synopse der Antworten
der Parteien zu den zentralen Themen unseres Wahl-
checks. Erfreulich ist, dass sich CDU/CSU und FDP
für die Beibehaltung des ermäßigten Steuersatzes
für Beherbergungsleistungen ausgesprochen haben.
Auch wenn fast alle Parteien Flexibilisierungsbedarf
in Sachen Arbeitszeitgesetz sehen, spricht sich 
lediglich die FDP klar für eine Wochenarbeitszeit
nach EU-Recht aus. CDU/CSU sehen diesbezüglich
auch Handlungsbedarf, verweisen jedoch auf die 
Tarifpartner, wobei die CSU explizit praxisgerechte
Lösungen gerade auch für die Gastronomie will. Zum
Thema „Gleiche Steuern für Essen“ empfehlen wir
die Lektüre der Parteiantworten.

Die vollständigen Antworten der Parteien zu allen
Fragen sowie die einzelnen Rückmeldungen der
Wahlkreiskandidaten finden Sie auf www.dehoga-
bundesverband.de/wahl-2017

Guido Zöllick Ingrid Hartges

Nutzen Sie das Angebot Ihres DEHOGA und infor-
mieren Sie sich, wer sich wie positioniert hat. Es
kann Ihnen nicht gleichgültig sein, wer nach der
Wahl am Steuer sitzt und den Kurs auch für unsere
Branche vorgibt. Tragen Sie mit Ihrer Stimme dazu
bei, dass Politiker im Land das Sagen bekommen,
die für die Belange des Mittelstandes kämpfen, die
sich für den Tourismusstandort Deutschland einsetzen
und insbesondere für seine Leistungsträger –  die
Hoteliers und Gastronomen – ein offenes Ohr haben. 

Gehen Sie zur Wahl, denn es geht um die Zu-
kunft unserer Branche! Gemeinsam sind wir
stark! DEHOGA. Wer sonst.

Mit gastfreundlichen Grüßen

Ihr  Ihre 
Guido Zöllick, Präsident  Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin 
DEHOGA Bundesverband DEHOGA Bundesverband



Ja. 
Begründung CDU: Da Arbeit zu-
künftig flexibler und mobiler
wird, wollen wir das Arbeitsrecht
modernisieren. Wir wollen den
Wünschen der Beschäftigten
nach mehr Arbeitszeitsouverä-
nität und den Flexibilitätsanfor-
derungen der Arbeitgeber Rech-
nung tragen, ohne den Gesund-
heitsschutz zu gefährden. Dazu
werden wir den Tarifpartnern zu-
sätzliche Spielräume zur Flexibi-
lisierung, wie sie die europäische
Arbeitszeitrichtlinie eröffnet, im
Rahmen von Tarifverträgen er-
möglichen. Die Gesamt-Wochen-
arbeitszeit erhöht sich dadurch
nicht.
Begründung CSU: Da Arbeit zu-
künftig flexibler und mobiler wird,
wollen wir das Arbeitsrecht mo-
dernisieren. Wir wollen den Wün-
schen der Beschäftigten nach
mehr Arbeitszeitsouveränität und
den Flexibilitätsanforderungen
der Arbeitgeber Rechnung tragen,
ohne den Gesundheitsschutz zu
gefährden. Dafür ebnen wir den
Weg für einen flexiblen Arbeits-
ort, flexible Arbeitszeiten und fle-
xible Arbeitsstrukturen. Diese Auf-
gabe müssen die Tarifpartner ver-
stärkt aufgreifen. Insgesamt wol-
len wir eine neue Kultur der Part-
nerschaft für die Arbeitszeitrege-
lungen zwischen Beschäftigten
und Betrieb mit praxisgerechten
Lösungen für alle, gerade für
Dienstleistungen, Gastronomie
und kleinere Betriebe.

Grundsätzlich ja. 
Beschäftigte sollen mehr Wahl-
möglichkeiten bei ihrer Arbeits-
zeit und für ihren Arbeitsort er-
halten, sofern betriebliche Be-
lange dem nicht entgegenste-
hen. Wir wollen daher, in enger
Abstimmung mit Gewerkschaf-
ten und Unternehmen, ein Wahl-
arbeitszeitgesetz auf den Weg
bringen, in dem Rechtsansprüche
der Beschäftigten, finanzielle Un-
terstützung in bestimmten Le-
bensphasen und Anreize für die
Aushandlung betrieblicher Wahl-
arbeitskonzepte miteinander ver-
zahnt sind. Gleichzeitig werden
wir das arbeitnehmerfeindliche
und die immer weiter ausufernde
Verbreitung von „Arbeiten auf
Abruf“ eindämmen.

Ja. 
Wir fordern eine größere Zeit-
souveränität für die Beschäftig-
ten. Sie sollen mehr Mitsprache
über den Umfang und die Lage
ihrer Arbeitszeit bekommen.
Wenn Arbeit gut ins Leben passt,
dann erhöht das die Motivation
und hilft gegen den Fachkräfte-
mangel. Das Arbeitszeitgesetz
ermöglicht aus grüner Sicht
grundsätzlich eine ausgewogene
Balance zwischen den Flexibili-
tätsanforderungen der Unterneh-
men und dem notwendigen Ar-
beits- und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten. Es sieht ausrei-
chend Möglichkeiten für bran-
chenspezifische Anpassungen
vor.

Nein.
Arbeitgeber haben bereits heute
ausreichend Möglichkeiten zur
Flexibilisierung der Arbeitszeit.
Vielmehr ist es aus Sicht der
Fraktion DIE LINKE notwendig,
einer Entgrenzung von Arbeit
entgegenzuwirken, indem die
gesetzliche Wochenhöchstar-
beitszeit auf 40 Stunden redu-
ziert wird. Gleichzeitig ist mehr
Zeitsouveränität für Beschäftigte
erforderlich.

Ja.

1. Glauben auch Sie, dass die tägliche Arbeitszeit heute zu starr ist und das Gastgewerbe eine bessere Lösung benötigt?

3. Werden Sie sich für eine Abschaffung oder zumindest Reduzierung der bürokratischen Dokumentationspflicht für das Gastgewerbe beim Mindestlohn einsetzen?

Ja. 
Siehe Antwort zu Frage 1.

Nein. 
Wir wollen Langzeitkonten für
Beschäftigte und Betriebe at-
traktiver machen. Wenn viel Ar-
beit anfällt, muss es möglich
sein, zusätzlich geleistete Ar-
beitszeiten anzusparen. In ruhi-
geren Phasen oder wenn mehr
Zeit für die Familie gebraucht
wird, kann dann weniger gear-
beitet werden. Wir wollen daher
prüfen, ob und wie Langzeitkon-
ten betriebsübergreifend orga-
nisiert werden können.

Ja. 
Eine maximale Wochenarbeits-
zeit ist aus Gründen des Arbeits-
schutzes natürlich notwendig.
Die Abschaffung der täglichen
Arbeitszeithöchstgrenze lehnen
wir ab, da eine anhaltende Ent-
grenzung der Arbeitszeit nach-
weislich gesundheitliche und so-
ziale Risiken für die Beschäftig-
ten zur Folge hat.

Nein.
Die LINKE hält an einer tägli-
chen Höchstarbeitszeit fest, wie
sie bereits derzeit im ArbZG ge-
regelt ist.

Ja.

Ja. 
Die Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns in Deutschland
hat sich grundsätzlich bewährt.
Jeder soll von seiner Arbeit le-
ben können. Deshalb halten wir
daran fest. In der Praxis hat sich
allerdings gezeigt, dass viele Re-
gelungen zu bürokratisch und
wenig alltagstauglich sind. Dies
trifft insbesondere unsere Land-
wirtschaft und die Gastronomie
sowie weitere Betriebe. Unser
erklärtes Ziel ist daher der Ab-
bau unnötiger Bürokratie gleich
zu Beginn der neuen Wahlperi-
ode.

Nein. Nein. 
Eine Kontrolle des Mindestloh-
nes ist nicht möglich ohne die
Dokumentation der Arbeitszeit.
Um unfairen Wettbewerb zu
vermeiden, sollte die konse-
quente Durchsetzung des Min-
destlohnes auch im Interesse
des Gastgewerbes sein. Zudem
stellt die Aufzeichnung von täg-
lich drei Zahlen (Anfangs- und
Endzeit sowie Gesamtstunden-
umfang) durch die einzelnen Be-
schäftigten aus grüner Sicht
auch keine unverhältnismäßige
Belastung dar.

Nein. 
Solange Arbeitgeber nicht frei-
willig und jederzeit das Arbeits-
zeitgesetz einhalten, setzt sich
die LINKE dafür ein, dass die Ar-
beitszeit komplett zu dokumen-
tieren ist, um Kontrollen zu ge-
währleisten.

Ja.
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2. Findet das Konzept einer Wochenarbeitszeit nach EU-Recht Ihre Unterstützung?



CDU und CSU planen keine Än-
derung bei der Mehrwertsteuer
für Hotels.

Nein. Nein. 
Wir setzen uns für eine grundle-
gende Reform der Mehrwert-
steuer ein. Der verminderte
Mehrwertsteuersatz soll sich
ausschließlich auf soziale und
ökologische Ziele konzentrieren,
Branchensubventionen oder die
Besteuerung von Wasser mit 19
Prozent, von Säften aber mit 7
Prozent, wollen wir durch ein
transparentes Umsatzsteuersys-
tem ablösen.

Die Mehrwertsteuer ist keine ge-
eignete Maßnahme, um zielgenau
soziale und wirtschaftliche Proble-
me zu lösen. Menschen mit nied-
rigem Einkommen müssen pro-
zentual mehr Mehrwertsteuer zah-
len. DIE LINKE will die sogenannte
Mövenpicksteuer abschaffen.
Durch diese Steuersenkung sind
weder die Hotelpreise gesunken
noch haben die Hotelbeschäftigten
in der Regel mehr Geld bekom-
men.Verteilungsgerechtigkeit lässt
sich nur dadurch erreichen, dass
die Schwachen entlastet werden
und die Starken mehr zahlen. Des-
wegen wollen wir die Mehrwert-
steuer auf Produkte für Kinder, Me-
dikamente und arbeitsintensive
Handwerkerleistungen senken.

Ja.

4. Werden Sie den reduzierten Mehrwertsteuersatz, wie er in 25 EU-Staaten gilt, für die heimische Hotellerie beibehalten?

Grundsätzlich werden Speisen, die
für den Verzehr vor Ort vorgese-
hen sind, mit 19 Prozent Mehr-
wertsteuer belegt. Für Speisen,
die außer Haus verzehrt werden,
sind 7 Prozent Mehrwertsteuer
fällig. Letzteres trifft vor allem auf
Lieferservices und Imbissstände
zu. Ob eine Wettbewerbsbenach-
teiligung zwischen den Anbietern
vorliegt, hängt z. B. von der Ähn-
lichkeit der Produkte ab und kann
nur von Fall zu Fall beurteilt wer-
den. Um Abgrenzungsschwierig-
keiten zu verhindern, hat das Bun-
desministerium der Finanzen mit
Schreiben vom 20. März 2013
klargestellt, welche Leistungen
mit 7 und welche mit 19 Prozent
Mehrwertsteuer belegt werden.
Eine Änderung der geltenden
Rechtslage planen wir nicht.

Ja. 
Die unterschiedliche Besteuerung
von Lebensmitteln und von Res-
taurantleistungen erfolgt auf-
grund der Differenzierung zwi-
schen Warenlieferungen und
Dienstleistungen im europäi-
schen Mehrwertsteuerrecht. Für
die Gastronomie hat die Recht-
sprechung in den letzten Jahren
Abgrenzungskriterien entwickelt,
die die Rechtsanwendung für die
Unternehmen und die Finanzver-
waltung erleichtern.

Nein. 
Die Differenzierung von verschie-
denen Produkten bzw. Dienst-
leistungen im Bereich der Mehr-
wertsteuersätze ist für die Bür-
gerInnen kaum nachvollziehbar.
Die bestehenden unzähligen
Ausnahmen im System haben
die vermeintlich einfache Um-
satzsteuer unübersichtlich und
betrugsanfällig gemacht. Wir
wollen durch weniger Ausnah-
men in der Umsatzsteuer mehr
Steuergerechtigkeit herstellen.
Steuergerechtigkeit in der Mehr-
wertsteuer erfordert auch eine
Steuersystematik, die nachvoll-
ziehbare Regeln und klare Ab-
grenzungen für Produkte und
Dienstleistungen des ermäßigten
Steuersatzes enthält.

Nachstehende Fragen machen
deutlich, dass es dringenden
Handlungsbedarf gibt: Ist es für
Sie nachvollziehbar, dass die in-
dustriell gefertigte Spargelcreme-
suppe aus der Tüte mit 7 Prozent
besteuert wird, während die frisch
zubereitete Spargelcremesuppe
im Restaurant serviert mit 19 Pro-
zent belegt ist? Finden Sie es als
Anhänger gepflegter Esskultur
richtig, dass das Stück Pizza auf
die Hand mit 7 Prozent besteuert
wird, die Pizza beim Italiener mit
19 Prozent? Ist es vernünftig, den
abgepackten Salat aus dem Su-
permarkt mit Fertigdressing mit
7 Prozent zu besteuern und den
im Restaurant frisch angerichte-
ten Salat mit 19 Prozent? KKK

Nein.

5. Finden Sie die derzeitige Besteuerung von Speisen nachvollziehbar und gerecht?
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k.A. 
Siehe Antwort zu Frage 5.

Nein. 
Die Unterscheidung zwischen
Warenlieferungen und Dienst-
leistungen ist nicht auf die Gas-
tronomie beschränkt, sondern
gilt auch in anderen Branchen.
Bei der Differenzierung handelt
es sich somit um keine Wettbe-
werbsbenachteiligung für Res-
taurants und Wirtshäuser.

Ja. 
Es ist nicht nachvollziehbar, dass
Fast-Food-Ketten bei jedem auf
der Straße verkauften Burger 12
Prozent extra Gewinn einstecken,
weil hier der ermäßigte Mehrwert-
steuersatz greift. Wenn man hier
die pauschale Ermäßigung für das
mitgenommene Essen streichen
würde, könnte man von den
Mehreinnahmen zum Beispiel ein
kostenloses Schulessen für Kinder
aus finanzarmen Familien ermög-
lichen oder den Ausbau von Struk-
turen für eine gute Kindergarten-
und Schulernährung finanzieren.

Siehe Antwort zu Frage 5. Ja.

6. Können Sie die Wettbewerbsbenachteiligung der Restaurants und Wirtshäuser nachvollziehen?

k.A. 
Siehe Antwort zu Frage 5.

Nein. 
Siehe Antwort zu Frage 5.

Ja. 
Wir setzen uns für eine grundle-
gende Reform der Umsatzsteuer
ein. Der verminderte Mehrwert-
steuersatz soll ausschließlich auf
soziale und ökologische Ziele
konzentrieren, Branchensubven-
tionen oder die Besteuerung von
Wasser mit 19 Prozent, von Säf-
ten aber mit 7 Prozent, wollen
wir durch ein transparentes Um-
satzsteuersystem ablösen.

Die derzeitige Ungleichbehand-
lung ist nicht gerecht. Wir wollen
für die Verpflegung und damit
verbundene Dienstleistungen in
Schulen und Kindertagesstätten
durch kommerzielle Anbieter den
Mehrwertsteuersatz von 19 auf
sieben Prozent reduzieren. Ver-
pflegungsangebote durch kom-
munale Einrichtungen oder Ver-
eine sollen generell von der Um-
satzsteuer befreit werden.

Ja. 
Wir wollen eine systematische
und aufkommensneutrale Re-
form der Umsatzsteuer, deren
Ziel eine deutliche Vereinfachung
ist.

7. Setzen Sie sich für steuerliche Gleichbehandlung aller Speisen ein?
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Ja. 
Informationen über die Ergeb-
nisse von amtlichen Lebensmit-
telüberwachungen in Restau-
rants und Lebensmittelbetrieben
durch Hygieneampeln oder Smi-
leys lehnen wir ab. Sie bieten kei-
ne ausreichende und aktuelle In-
formation über die Art der Be-
anstandungen  und ihre Behe-
bung.

Nein. 
Wir wollen Verbraucherinnen
und Verbraucher mit leicht ver-
ständlichen Symbolen wie dem
Smiley oder der Hygieneampel
informieren.

Ja.

8. Sprechen Sie sich gegen Internetpranger, Hygieneampeln und Co. aus?

Die vollständigen Antworten der Parteien finden Sie auf www.dehoga-bundesverband.de/wahl-2017

Nein. 
Wir halten die Einführung eines
Hygienebarometers bzw. -smileys
für eine sinnvolle und effektive
Maßnahme, um einen Rückgang
der seit Jahren gleichbleibend
hohen Anzahl der Hygienebean-
standungen zu erreichen. Das ist
kein Pranger. Im Gegenteil: Die
Transparenz über Kontrollergeb-
nisse schafft Klarheit für Verbrau-
cher und Druck auf die schwar-
zen Schafe. Das kommt der gro-
ßen Mehrheit vorschriftsmäßig
wirtschaftender Betriebe zugute,
zugleich wird das Vertrauen der
Verbraucher in die Lebensmittel-
branche verbessert. Für die Un-
ternehmen soll die Beantragung
einer zeitnahen Nachkontrolle
möglich sein.

Die Einführung des Hygiene-Smi-
leys ist sehr wichtig und für alle
Beteiligten von großem Vorteil.
Behörden sollen dabei die Öf-
fentlichkeit aktiv und klar er-
kennbar über die Ergebnisse der
Lebensmittelkontrollen bei den
Betrieben informieren, denn Le-
bensmittelsicherheit ist keine Ge-
heimsache. Mit dem Hygiene-
Smiley wird auf den ersten Blick
erkennbar, wie es um Sauberkeit
und Qualität bestellt ist. Das ist
gelebter Verbraucherschutz und
stärkt den vielen Betrieben den
Rücken, die in gute Hygiene und
qualifiziertes Personal investie-
ren. Der Smiley führt zu einem
Qualitätswettbewerb und ent-
blößt die schwarzen Schafe der
Branche. Im Ergebnis halbiert
sich der Kontrollaufwand und die
Lebensmittelhygiene in den Be-
trieben verbessert sich deutlich.
Der Hygiene-Smiley verbessert
also die Lebensmittelsicherheit,
entlastet die Kontrollbehörden
und stärkt das Vertrauen der Ver-
braucherinnen und Verbraucher.
DIE LINKE macht sich deshalb
für eine rechtssichere Einführung
des Hygiene-Smileys stark, für
mehr Lebensmittelsicherheit,
besseren Verbraucherschutz und
weniger Bürokratie.
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